
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

mit Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

des

LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Hannover



Aktiva

31.12.2022 Vorjahr 31.12.2022 Vorjahr

EUR EUR EUR TEUR EUR EUR EUR TEUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Vereinsvermögen 18.222.801,31 18.137

II. Rücklagen

1. Betriebsmittelrücklage 3.556.789,61 3.573

2. Zweckgebundene Rücklagen

II. Sachanlagen 2.1 Investitionsrücklage 1.390.461,00 529

1. Grundstücke und Bauten 27.676.034,44 28.509 2.2 Investitions- und Instandhaltungsrücklage Bildungsstätte

561.793,00 552

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.019.691,49 1.846 2.3 Zweckgebundene Rücklagen SLZ 260.948,44 261
3. Geleistete Anzahlungen 0,00 29.695.725,93 403 2.4 Instandhaltungsrücklage 2.980.336,57 1.802

30.758 2.5 Rücklage Trainerabfindung 70.000,00 70

5.263.539,01 3.214

III. Finanzanlagen III. Ausgabereste

Beteiligungen 15.818,58 16 1. Gebundene Ausgabereste

29.729.631,51 30.810 1.1 Sportförderhaushalt 1.108.995,91 1.843
1.2 Verwaltungshaushalt 386.906,88 873

B. Umlaufvermögen 1.495.902,79 2.716

2. Ungebundene Ausgabereste

2.1 Sportförderhaushalt 1.848.579,82 1.263

2.2 Verwaltungshaushalt 501.200,00 219

1. Forderungen aus Transferleistungen 2.208.305,39 952 2.349.779,82 1.482

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 214.123,96 95

3. Sonstige Vermögensgegenstände 7.469.569,11 3.541 IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) 163.954,39 86

9.891.998,46 4.588 31.052.766,93 29.208

B. Rückstellungen

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 409.018,81 96

1. Kasse 11.071,38 8 2. Steuerrückstellungen 17.500,00 29

2. Guthaben bei Kreditinstituten 26.192.633,14 21.857 3. Sonstige Rückstellungen 622.207,10 2.084

26.203.704,52 21.865 1.048.725,91 2.209

36.095.702,98 26.453 C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.134.466,91 9.219

C. Rechnungsabgrenzungsposten 69.843,97 68 2. Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen 3.786.648,70 1.096

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.554.043,63 699
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4. Sonstige Verbindlichkeiten

Überhang Rückdeckungsversicherung 0,00 63 4.1

4.2

4.3 Übrige sonstige Verbindlichkeiten 413.815,97 335

20.294.812,75 14.941

33.769.971,99 25.955

D. Rechnungsabgrenzungsposten 23.713,63 22

65.895.178,46 57.394 65.895.178,46 57.394

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Verbindlichkeiten aus § 3 Abs. 2 NSportFG 
(Gebundene Ausgabereste)

         36 18.087,00

LandesSportBund Niedersachsen e.V., Hannover

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

11.843.978,42 5.229

I.

8.037.018,36 9.377

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Lizenzen

Verbindlichkeiten aus Bewilligungen 
(Gebundene Ausgabereste)



LandesSportBund Niedersachsen e.V., Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

2022 Vorjahr

EUR EUR TEUR

1. 67.588.844,02     50.809                   

2. 9.189.046,79       9.227                     

3. 3.407.917,23       2.235                     

4. 3.015.545,54       2.993                     

83.201.353,58     65.264                   

5. 52.971.840,91     39.484                   

6.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebstoffe und für bezogene Waren 1.562.363,23       894                        

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.905.256,22       2.746                     

5.467.619,45       3.640                     

7.

a) Löhne und Gehälter 9.598.530,53       9.169                     

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 2.486.244,33       2.120                     

(davon für Altersversorgung:

EUR 651.733,68, Vorjahr: TEUR 392)

12.084.774,86     11.289                   

8.
gegenstände und Sachanlagen 1.888.817,49       1.726                     

9. 5.304.520,82       5.337                     

5.483.780,05       3.788                     

10.
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 37.744,03             34                           

11. 13.683,20             8                             

12. 272.460,91           376                        

13. 5.262.746,37       3.454                     

14. 36.457,65             39                           

15. 5.226.288,72       3.415                     

16. 85.553,99             475-                        

17. 85.553,99-             475                        

18. 16.173,36             244-                        

19. 1.057.177,34       121                        

20. 3.106.658,21-       681-                        

21. 3.029.026,82-       2.525-                     
22. 163.954,39           86                           

Personalaufwand

Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erträge aus anderen Wertpapieren und 

Sportfördermittel

Mitgliedsbeiträge

Umsatzerlöse

Sonstige betriebliche Erträge

Transferaufwand

Materialaufwand

Zuführung (-) zum Vereinsvermögen

Verbrauch/Zuführung (-) der Betriebsmittelrücklage

Verbrauch/Auflösung zweckgebundener Rücklagen

Zuführung (-) zu den zweckgebundenen Rücklagen

Veränderung Ausgabereste
Bilanzgewinn

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis nach Steuern

Sonstige Steuern

Jahresüberschuss

Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den LandesSportBund Niedersachsen e.V., Hannover:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des LandesSportBund Niedersachsen e.V., Han-
nover – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 –
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Mani-
pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlun-
gen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die un-
ter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Vereins abzugeben.



 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bremen, den 5. September 2023
RSM GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Scholze Meseberg
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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